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Maßnahmenblatt Fließgewässerentwicklung 
 

 Verbandsmaßnahme      Gebietskörperschaft      landeseigene Maßnahme 
 

Maßnahmenbezeichnung: 
Entwicklung des Auekorridors der Garte in der Gemarkung Diemarden 

Nr. im Bau- und Finan-
zierungsprogramm: 

 

Maßnahmenträger:                           
Leineverband  
Wallstraße 36  
37154 Northeim 

Kontakt  (Ansprechpartner / Tele-
fon / Telefax / E-Mail): 
Frau Dr. Saile  
Tel: 05551/908156-0  
E-Mail: mail@leineverband.de 

Lage des Vorhabens (Ort, Landkreis): 

Ortslage Diemarden,  
Gemeinde Gleichen,  
Landkreis Göttingen 

Gewässername: Garte 
 

Wasserkörper: 18050 
 

Name Bearbeitungsgebiet: Leine/ Ilme (18) 

Erläuterung der Maßnahme und Zielsetzung: 
Die Garte besitzt im Abschnitt unterhalb Diemardens eine relativ naturnahe Struktur. Allerdings ist ihre Eigendynamik durch die 
angrenzende Nutzung eingeschränkt. Die noch bestehende intensive landwirtschaftliche Nutzung führt zu Feinsediment- und Nähr-
stoffeinträgen. 
Es ist geplant, eine Fläche von ca. 1,6 ha rechtsseitig der Garte zu erwerben und eine extensive Grünlandbewirtschaftung einzu-
richten. Dadurch wird eine eigendynamische Entwicklung auf ca. 350 m Gewässerlauf ermöglicht. Eine extensive Nutzung wird die 
Einträge in das Gewässer reduzieren.  Der Flächeneigentümer hat einem Verkauf der Fläche zugestimmt und ein Pächter für die 
extensive Grünlandnutzung ist bereits gefunden. Mittelfristig scheint die Extensivierung auch der benachbarten landwirtschaftlichen 
Flächen nicht ausgeschlossen. Von der Umsetzung der beantragten Maßnahme wird ein positiver Effekt auf die Bewusstseinsbil-
dung der Bewirtschafter erhofft.  
Die Garte ist nicht direkt im Nieders. Fließgewässerschutzsystem aufgeführt, besitzt aber den Status eines Hauptgewässers 2. 
Priorität. Auf dieser Grundlage sind in den letzten Jahren Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an die Garte geflossen. Die 
Umsetzung der Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Nieders. Fließgewässerschutzsystems, der EG-WRRL und der 
FFH-Richtlinie.  

Finanzierungsplan: 

 Euro Prozent Verteilung auf Haushaltsjahre (Euro) 

   2010 2011 2012 2013 

Gesamtausgaben 37.000 100 37.000 - - - 

Beantragte Zuwendung 33.300 90 33.300                  

Beteiligung Dritter  0 0 0                  

Eigenanteil 3.700 100 3.700                  
 
1. Besteht die Möglichkeit der EU-Förderung:   ja       nein, weil      
  

Weitere Angaben zur Maßnahme:  

1. Folgende Unterlage liegt der Bewilligungsbehörde vor:  Vorentwurf  

  Genehmigungsentwurf vom       

  Ausführungsentwurf vom       
 

2. Handelt es sich um eine laufende Maßnahme?  ja         nein 

3. Angaben zum Verfahren  

 Art des Verfahrens Plangenehmigung 

 Stand des Verfahrens Noch nicht eingeleitet 

 Genehmigungsbehörde Landkreis Göttingen 
 

4. Liegt ein Gewässerentwicklungsplan vor?  ja         nein  / Sonstiges:       

5. Durchführungszeitraum der Gesamtbaumaßnahme: von 01.01.2010   bis   31.12.2010 

                                               des Bauabschnittes:             von   bis  

 



Lageplan:  

 

 

Rot = Lage der zu entwickelnden Fläche 
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Anhang  -  
 

 Nach Möglichkeit vom Träger auszufüllen: 
 
Fachliche Kriterien Gewässerentwicklung  
 
Gewässer: 

G0  Kein landesweites Prioritätsgewässer nach Leitfaden Maßnahmenplanung Oberflächengewässer 
G1  Landesweites Prioritätsgewässer nach Leitfaden aufgrund….. 
1.1  Besiedlungspotenzial 
1.2  Teil des Fließgewässerschutzsystem als …      Haupt-…      Verbindungs-…   Nebengewässer 
1.3  „wasserabhängiges“ FFH-Gebiet 
1.4  überregionale Wanderroute für die Fischfauna 
1.5  Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
Priorität gem. Leitfaden      1        2        3        4        5      6 *               nicht eingestuft    
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
G2  Vorliegen Gesamtkonzept zur Gewässerentwicklung (aktueller GEPl o.ä.) ……………………………….. 
G3  Naturschutzrechtlich bes. geschütztes Gebiet (NSG, LSG, gesch. LBT o.ä. ……………………………… 
G4  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sonstiges   

    
      
     Die Garte gilt als bevorzugt zu entwickelndes Gewässer des Nieders. Fließgewässerschutzsys- 
     tems, auch wenn es in diesem nicht explizit aufgeführt wird. In den letzten Jahren sind bis auf  
     den Stau Wöllmarshausen alle Wehranlagen im Gewässerlauf durchgängig gestaltet worden. 
 
   * Die für die Garte ausgewiesene Priorität 6 gem. Leitfaden ist nach Berechnungen des  
     Leineverbandes in die Priorität 3 zu korrigieren.  
     
    Die Maßnahme ist mit dem Landkreis Göttingen abgestimmt. 
 

 


